
 

Landkreis Potsdam-Mittelmark

Der Landrat
Fachbereich Landwirtschaft und

Veterinärwesen

Fachdienst Veterinärwesen und

Lebensmittelüberwachung
rwachung

Landkreis Potsdam-Mittelmark ' Postfach 1138 14801 Bad Belzig

 

Besucheradresse:

PotsdamerStr. 18, 14776 Brandenburg

   
Datum: 06. Mai 2019

Bescheid über die Versendung des Kontrollberichtes vom 19.06.2013 an den
Antragsteller

nachfolgend ergehtfolgender Bescheid:

1) Dem Antragsteller wird ein Informationszugang zu Daten überfestgestellte nicht

zulässige Abweichungen von Anforderungenin den Kontrollberichten vom
19.06.2018 gewährt. Bei der Kontrolle am 16.04.2018 sind keine Mängel

festgestellt worden.
2) Der Informationszugang gemäß Nr. 1 erfolgt durch postalische Übersendung der

Dokumente nach Ablauf von zwei WochennachZustellung dieses Bescheides.
3) Dem Antragsteller wird ein Informationszugang zu weiteren Daten des

Kontrollberichtes vom 19.06.2018 gewährt.

4) Der Informationszugang gemäßNr.3 erfolgt durch postalische Übersendung der
Dokumente eine Woche nach Bestandskraft dieses Bescheides.

Begründung:

Am 11.04.2019 stellte der Antragsteller nach 8 1 des Verbraucherinformationsgesetzes
(VIG) beim Landkreis Potsdam Mittelmark, Fachdienst Veterinärwesen und

Lebensmittelüberwachungfolgenden Antrag auf Information:

1. Wann habendie beidenletzten lebensmittelrechtlichen Betriebsprüfungen im folgenden
Betrieb stattgefunden: McDonald’s, Westfalenstr. 3, 14822 Linthe

2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Herausgabe
des entsprechenden Kontrollberichtes an mich.
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Die Zuständigkeit des Fachdienstes Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung ergibt
sich aus $ 4 VIG, wonachdie Stelle zuständig ist, bei der der Antrag gestellt wurde oder
die nach Landesrecht zuständig ist.

Der Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Landkreises Potsdam
Mittelmarktrifft gemäß $ 39 LFGB die notwendigen Maßnahmen, um die Einhaltung

lebensmiittelrechtlicher Vorschriften sicherzustellen. Gemäß 8 2 AGLFGBist der
Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Landkreises Potsdam-

Mittelmark die sachlich und örtlich zuständige Behörde und damit zum Erlass des
Bescheidesberechtigt.

Soweit der Antragsteller den Zugang zu Daten überfestgestellte nicht zulässige

Abweichungen begehrt, hat er gemäß 8 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 a) VIG einen Anspruch auf
Informationsgewährung.

Soweit der Antragsteller mit seinem Antrag den Zugang zu Daten über Beanstandungen

begehrt, die nicht unter 8 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 VIG fallen, besteht ein Anspruch auf
Informationsgewährung gemäß 8 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 bzw. Nr. 7 VIG.

Entgegenstehendeöffentliche Belange im Sinne von 83 S. 1 Nr. 1 VIG bestehennicht.

Mit Schreiben vom 12.04.2019 hatte ich dem Betriebsinhaber Gelegenheit zur

Stellungnahme gegeben, ob private Belange im Sinne des 83 S. 1 Nr. 2 VIG einer
Informationsgewährung entgegenstehen. Derartige Belange wurdennicht benannt und
sind von mir auch nicht zu erkennen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch

erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landkreis Potsdam-Mittelmark, Fachdienst
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung, Niemöllerstr. 1, in 14806 Bad Belzig
einzulegen.

Hinweis:

Ich weise darauf hin, dass ein Widerspruchhinsichtlich der unter Nr. 1 und Nr. 2

tenorierten Informationsgewährung gemäß 8 5 Abs. 4 S. 1 VIG keine aufschiebende
Wirkung hat. Um eine aufschiebende Wirkung des Widerspruchszu erhalten, müsste ein

entsprechender Antrag beim Verwaltungsgericht Potsdam, Friedrich-Ebert-Str. 32, 14469
Potsdam, gestellt werden.

‘Ich weise rein vorsorglich darauf hin, dass ein Widerspruch gegen die unter Nr. 3 und Nr.
4 ausgesprochene Informationsgewährung nicht dem 8 5 Abs. 4 S. 1 VIG unterliegt.

Freundliche Grüße
DL 2E Tr 0

    

Rechtsgrundlagen:
1. Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenenVerbraucherinformation

(Verbraucherinformationsgesetz — VIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Oktober

2012 (BGBl. | S. 2166, 2725), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 34 des Gesetzes vom 7. August
2013 (BGBl. | S. 3154)

 



2. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar
2003 (BGBi.l S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18.Dezember 2018
(BGBL.| S. 2639)
3. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991

(BGBl. | S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1151)
4. Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
Juni 2013 (BGBl. | S. 1426), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juni 2017
(BGBI. | S. 2147)
5. Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und weiterer
Vorschriften (AGLFGB) vom 28. Juni 2006 (GVBi.| Nr. 07/2006, S.74, 83)


